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CMD-Kieler-Konzept dgT
Die Vorgehensweise ist eine diagnostik-
gesteuerte Therapie, die den beschwerde- 
und therapierelevanten Befund der Er-
krankung in den Fokus der klinischen 
Arbeitsweise setzt. 

EuroPerio9
Vom 20. bis zum 23. Juni lädt die Euro-
päische Gesellschaft für Parodontologie 
(EFP) zum weltweit größten Kongress 
für Parodontologie und Implantologie 
nach Amsterdam ein.

Sedimentationsabscheider
Beim 1988 gegründeten Unternehmen 
METASYS steht von Beginn an die 
Vision, Gewässerschutz mit modernen 
Technologien für den Dentalbereich zu 
verknüpfen, im Zentrum.Seite 8f Seite 10 Seite 14

SAVE
THE
DATE
more information on efp.org
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ANZEIGEFür den datenschutzrechtlichen Wandel 
nicht ausreichend gerüstet

DSGVO: 90 Prozent der Betriebe in Deutschland sind im Rückstand.

BERLIN – Mit dem 25. Mai 2018 
greift innerhalb der Europäischen 
Union ein vereinheitlichter Daten-
schutz-Standard: Die neue Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) 
wirkt zum genannten Stichtag ver-
bindlich. Betroffen sind alle Unter-
nehmen, die entweder ihren Sitz in-

nerhalb der EU haben oder mit den 
personenbezogenen Daten von 
EU-Bürgern hantieren. Um den 
neuen Anforderungen der DSGVO 
gerecht zu werden, wurde ihnen 
eine zweijährige Schonfrist ge-
währt, die nun allerdings kurz vor 
dem Aus steht. Doch ist die Mehr-

heit für den datenschutzrechtlichen 
Wandel noch nicht ausreichend ge-
rüstet.

Rund 90 Prozent der 
Unternehmen hinken hinterher

Eine Auswertung des Eco-Ver-
bands der Internetwirtschaft, die 

dem HORIZONT – Zeitung für 
Marketing, Werbung und Medien 
exklusiv zur Verfügung gestellt 
wurde, zeigt einen gravierenden 
Rückstand deutscher Betriebe in 
Sachen DSGVO-Umstrukturierung 
auf. Rund 90 Prozent hinken be-
züglich ihrer datenschutzrechtlichen 

Umstellungen hinterher – und das, 
obwohl der Tag X gefährlich nahe 
liegt.

Besondere Problemkinder
Die DSGVO stellt eine ganze 

Palette an neuen Anforderungen 
an das E-Mail-Marketing auf. Vor 
allem im Rahmen des Newslet-
ter-Marketings ist fortan besondere 
Vorsicht geboten: Erforderlich ist 
nun die sogenannte Double- Opt-
In-Praktik, wonach die Anforde-
rung eines Newsletters bzw. einer 
Werbemail durch den Betroffenen 
in zweierlei Schritten erfolgt. Der 
Statistik des Eco-Verbands der In-
ternetwirtschaft zufolge ist ein be-
legbares Einverständnis für den Er-
halt solcher elektronisch versand-
ten Schreiben nur bei jeder zweiten 
E-Mail-Adresse gegeben. Bei rund 
22 Prozent aller Mail-Adressen, die 
derartige elektronische Mitteilun-
gen auf regelmäßiger Basis erhalten, 
ist eine DSGVO-konforme Einwil-
ligung absent. In 47 Prozent die -
ser Fälle will man sich noch ein 
adäquates Problemlösungskonzept 
einfallen lassen. 

Fortsetzung auf Seite 2 rechts unten 
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Bundesgesundheitsminister Spahn soll GOZ-Punktwert verdoppeln
Gesamtwirtschaftliche bzw. strukturelle Verhältnisse müssen Berücksichtigung fi nden.

BONN – Insgesamt auf 13 Cent 
statt wie bisher 5,6 Cent soll der seit 
30 Jahren identische Punktwert in 
der GOZ angepasst werden, fordert 
die BZÄK den neuen Bundesge-
sundheitsminister Jens Spahn zum 
Handeln auf. Seit 1988 wurde keine 
Anpassung des Punktwertes an ver-
änderte gesamtwirtschaftliche bzw. 
strukturelle Verhältnisse in der 
Zahnarztpraxis vorgenommen. Mit 
der GOZ-Novelle 2012 wurden nun 
einige inhaltliche Änderungen vor-
genommen, die Preise blieben je-
doch weitgehend unverändert, so 
die BZÄK.

Konkret soll unter Berücksich-
tigung der Kostensteigerung im 
Dienstleistungsbereich (Dienstleis-
tungsindex) sofort eine angemes-
sene Anhebung des Punktwertes 
auf 13 Cent zur betriebswirtschaft-
lichen Sicherung der Praxen vorge-
nommen sowie der Punktwert auf 
Basis eines gerechten Interessens-
ausgleiches, wie er in § 15 ZHG als 
gesetzlicher Auftrag an den Verord-

nungsgeber gerichtet ist, jährlich 
unter Berücksichtigung des Dienst-
leistungsindexes angepasst werden. 

Dies entspräche der korrekten 
Umsetzung, so an das BMG die 
Aufforderung, wie sie in der Ver-
ordnungsbegründung festgehalten 
wurde: „dem Punktwert (kommt) 
… die Funktion zu, den Wert der 

Punktzahlen im Preisgefüge ande-
rer Dienstleistungen zu bestim-
men“ … „der Punktwert wird an-
hand der wirtschaftlichen Entwick-
lung von Zeit zu Zeit überprüft und 
je nach Datenlage eventuell nach 
oben oder unten angepasst werden 
müssen“, so die BZÄK zur Verord-
nung. Die Entfernung eines Weis-

heitszahns kostet heute genauso viel 
wie vor 30 Jahren. Ein wöchentlich 
erscheinendes Politikmagazin kos-
tete 1988 umgerechnet 2,30 Euro, 
heute 4,99 Euro. Ein Preisanstieg 
von über 100 Prozent, so der 
BZÄK-Vergleich. 

Autor: Jürgen Pischel, Bonn
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FVDZ Bayern mit neuem Vorstand
Dr. Reiner Zajitschek übernimmt die Verbandsführung.

MÜNCHEN – Die Landesver-
sammlung 2018 hat am 14. April 
2018 mit Dr. Reiner Zajitschek aus 
Döhlau, Dr. Thomas Sommerer aus 
Marktredwitz und Dr. Jens Kober 
aus München eine neue Führungs-
spitze gewählt. Die über 50 Dele-
gierten zeigten mit ihrem Votum, 
dass der neue Vorstand den unein-
geschränkten Rückhalt der Landes-
versammlung besitzt. Dr. Zajit-
schek wurde einstimmig und ohne 
Gegenkandidaten zum Nachfolger 
von Christian Berger gewählt. Letz-
terer war nach sechs erfolgreichen 
Jahren als Landesvorsitzender nicht 
mehr angetreten.

Mit Dr. Zajitschek übernimmt 
ein erfahrener FVDZ’ler das Ehren-
amt für die nächsten zwei Jahre. 
Er war von 2011 bis 2013 stellver-
tretender Bundesvorsitzender des 
FVDZ und arbeitet seit Oktober 
2015 im Bundesvorstand von Ha-
rald Schrader mit. Zudem hat Dr. 
Zajitschek 2017 das anspruchsvolle 
Amt des Versammlungsleiters der 

KZVB übernommen. Der neue Vor-
sitzende setzt auf Kontinuität. Das 
zeigt sich auch bei der Zusammen-
setzung der Beisitzer. Dr. Herbert 
Bruckbauer (Freising), Dr. Manfred 
Albrecht (Schillingsfürst), Dr. Jür-

gen Welsch (Hofheim) und Dr. Ingo 
Lang (Schwandorf) waren bereits im 
Berger-Vorstand dabei. Neu ist Dr. 
Andrea Jehle (Illertissen). DT

Quelle: FVDZ Bayern

Der frischgewählte geschäftsführende Vorstand des FVDZ Bayern mit (v.l.n.r.): Dr. Jens 
Kober (München), Dr. Reiner Zajitschek (Döhlau), Dr. Thomas Sommerer (Marktred-
witz). Es gratuliert: Bundesvorsitzender Harald Schrader.
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Füllung von der DH – 
28er vom Zahntechniker
Statement von Jürgen Pischel*, Bonn/Krems.

BONN – Nun ist es amtlich: Die 
Dentalhygienikerin in Holland soll 
schrittweise – in Rückbesinnung auf 
frühere Zeiten – zur „Dentistin“ auf-
gewertet werden. Die Ausweitung des 
DH-Tätigkeitsbereiches von der Prä-
vention hin zur zahnärztlichen The-
rapie ist für den niederländischen 
Gesundheitsminister nur eine logi-
sche Folge des Ausbildungsplans für 
einen Dentalhygieniker an nieder-
ländischen Fachhochschulen. 

In über 4.500 UE werden in sechs 
bis acht Semestern auch klassische 
zahnmedizinische Befähigungen mit 
dem Bachelor Dentalhygiene vermit-
telt. „Was man im Studium lernt, soll 
man in der Praxis auch anwenden 
können“, so der Gesundheitsminis-
ter. Die DHs sollen künftig auch Fül-
lungen legen können, Diagnosen 
erstellen, Sedierungen durchführen 
und andere „einfachere Aufgaben“ 
bis hin zur Behandlung von einwur-
zeligen endodontischen Fällen be-
wältigen. Ein detaillierter Leistungs-
katalog wird bis 2020 erlassen und 
soll dann in einer fünfjährigen Test-
phase geprüft werden. Der Minister 
verfolgt mit dem Experiment das 
Ziel, „Zahnärzte in ihrem komple-
xen Verantwortungsbereich zu ent-
lasten“. 

Besonders befähigte DHs könn-
ten den Zahnärztemangel in Holland 
überwinden helfen und so eine „op-
timale zahnärztliche Versorgung“ 
sicherstellen. Welch ein Anspruch!

Eine Entwicklung, die viele 
Gefahren für einen akademischen 
Zahnarzt mit sich bringt. Mit Aus-
weitung des DH-Leistungskatalogs 
könnte die zahnmedizinische uni-
versitäre Ausbildung auf FH-Fach-
hochschulstatus zurückgeschraubt, 
ja vielleicht nur noch als besonderes 
wissenschaftliches Doktoratsstu-
dium an der Universität aufbauend 
auf der FH-Ausbildung geführt wer-
den. Und die Gebührenordnungen 
für einzelne Leistungsbereiche wer-
den, sofern sie von wissenschaftli-

chem Hilfspersonal – DHs – geleistet 
werden, unweigerlich nach unten hin 
angepasst werden. 

Holland ist weit weg, da ist alles 
anders. In Deutschland haben wir 
strenge Einsatzregeln für die DHs, 
immer unter der Delegation von 
Verantwortung – genau in Kammer-
erlassen bestimmt – und unter Auf-
sicht des Zahnarztes. Vorsicht: Eu-
ropa ist Türöffner für viele berufs-
rechtliche Ansprüche zu deren Um  -
setzung. Die GKV hat immer ein 
offenes Ohr für Wege hin zu Spar-
tarifen. Im Feld der Zahntechnik gibt 
es ähnliche Entwicklungen in Eu-
ropa zu verzeichnen. In Holland zum 
Beispiel ist die Zahntechnik nicht 
nur in den technischen Fachberei-
chen, sondern auch in den zahn-
medizinischen Grundlagen, Gegen-
stand von Fachhochschul-Studien. 
Der Zahntechniker darf z. B. einen 
28er beim Pa tienten „abdrücken“, 
„planen“ und nach Laborfertigstel-
lung auch „eingliedern“. In Deutsch-
land und auch in Österreich ist über 
EU-Regelungen der Zahntechniker-
meister dem Bachelor im Ausbil-
dungsstatus gleichgestellt. Darauf 
aufbauend kann ein wissenschaftli-
ches Masterstudium, z. B. zum aka-
demischen Zahntechniker, an einer 
Fachhochschule absolviert werden. 
Dies natürlich alles mit den klaren 
berufspolitischen Ziel setzungen ver-
bunden, bestimmte einfachere zahn-
medizinische Versorgungsformen 
selbstständig beim Patienten pla-
nen und eingliedern, natürlich auch 
umfassend direkt mit dem Patienten 
abrechnen zu können. 

Eines zeigen die beschriebenen 
Entwicklungen deutlich: Der Zahn-
arzt muss weg vom Image des aka-
demischen Handwerkers, hin zum 
Anspruch der Sicherung von Quali-
tät in Gesamtverantwortung für die 
Gesundheit der Menschen. Der Arzt 
im Zahnarzt ist die Zukunft!
*  Publizist für Themen Gesundheit/

Medizin

Schafft man dies nicht bis zum 
25. Mai 2018, so muss der E-Mail- 
Versand an die betroffenen Adres-
sen eingestellt werden. 

Des Weiteren wird bisweilen 
der künftigen unternehmerischen 
Pfl icht zur Dokumentation vielfach 

nicht genügend Rechnung getragen. 
Lediglich sechs Prozent der Be-
triebe erfüllen diesbezüglich die 
neuen Vorschriften. Hinsichtlich 
der Verfahren im Rahmen der Aus-
kunftserteilung sowie Berichtigung 
und Löschung von Daten stehen
29 Prozent der Umfrageteilnehmer 
im Rückstand. 

Besser sieht es allerdings in Sa-
chen Datensparsamkeit aus. Dies-

bezüglich schätzen sich 68 Prozent 
als DSGVO-konform ein.

Weitere Informationen rund 
um das Thema „EU-DSGVO“ fi n-
den Interessierte unter www.daten-
schutz.org/eu-datenschutzgrundver-
ordnung. DT

Quelle: 
Berufsverband der 
Rechts journalisten e.V.

 Fortsetzung von Seite 1 „Für den 

datenschutzrechtlichen Wandel nicht 

ausreichend gerüstet“

Stellungnahme des BDK zur 
Kritik des Bundesrechnungshofs

BRH-Kritik: Partiell nachvollziehbar, weitgehend jedoch unverständlich.

BONN – Der Bundesrechnungshof 
(BRH) kritisiert in seiner aktuellen 
Veröffentlichung die „fehlende Ver-
sorgungsforschung und eine darauf 
beruhende Bewertung des medizi-
nischen Nutzens kieferorthopädi-
scher Behandlungen“.

Dr. Hans-Jürgen Köning, 1. Bun-
desvorsitzender des Berufsverbands 
der Deutschen Kieferorthopäden 
(BDK): „Wir sind schon sehr über-
rascht davon, mit welcher Leichtig-
keit der BRH einem seit Langem 
etablierten Fachgebiet der Zahn-
heilkunde die Existenzberechtigung 
abspricht. Die geäußerte Kritik des 
Bundesrechnungshofs kann der 
BDK nur sehr partiell nachvollzie-
hen, weite Teile sehen wir jedoch 
kritisch.“

Nachvollziehbar ist für den BDK 
der Aspekt, im Bereich der KFO 
existiere zu wenig Versorgungsfor-
schung. Aber: „Der medizinische 
Nutzen von KFO-Behandlungen 
steht nach unserer Auffassung kei-
nesfalls infrage.“ Sehr wohl existie-

ren ausreichend Studien, die diesen 
wissenschaftlich belegen. 

Nicht nachvollziehbar ist für 
den BDK hingegen die Kritik, dass 
„das BGM und die Krankenkassen 
kaum Einblick hatten, mit welchen 
KFO-Leistungen Patienten konkret 
versorgt wurden“. Die Krankenkas-
sen genehmigen jede kieferorthopä-
dische Behandlung auf der Grund-
lage eines Behandlungsplans, in 
dem Diagnose, Art und Umfang der 
Behandlung usw. aufgeführt sind.

Ebenfalls nicht nachzuvollzie-
hen ist für den BDK die Aussage, die 
Ausgaben der GKV pro Behand-
lungsfall hätten sich zwischen 2008 
und 2016 ungefähr verdoppelt. Der 
Leistungskatalog der gesetzlichen 
Krankenversicherung ist seit 2008 
unverändert geblieben. Eine Steige-
rung kann also nur durch die allge-
meine Preisanpassung im Rahmen 
der Punktwerterhöhung erklärt 
werden. Diese liegt jedoch nur zwi-
schen 17 und 23 Prozent.

Die Überlegung des BRH, dass 
bestimmte Selbstzahlerleistungen 
möglicherweise in den Leistungska-
talog der gesetzlichen Krankenkas-
sen gehörten, haben BDK, DGKFO 
und KZBV bereits 2016 bei Ab-
schluss einer Vereinbarung erörtert. 
Die DGKFO hat dabei klargestellt, 
dass der BEMA nach wie vor stan-
dardgerecht sei und eine ausrei-
chende wirtschaftliche und not-
wendige Versorgung der Versicher-
ten gewährleiste.

Kritisch – und unter daten-
schutzrechtlichen Gesichtspunkten 
hoch problematisch – bewertet der 
BDK auch die Forderung des BRH 
nach vollständiger Transparenz von 
Zusatzleistungen. DT

Quelle: Berufsverband der Deutschen 
Kieferorthopäden
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Mehr Wettbewerb beim Aufbau der TI
T-Systems wird weiterer Anbieter von elektronischen Praxisausweisen.

BERLIN – Nach der Bundesdrucke-
rei hat die Kassenzahnärztliche 
Bundesvereinigung (KZBV) mit 
T-Systems einen zweiten Anbieter 
für die Ausgabe von elektronischen 
Praxisausweisen an Zahnarztpra-
xen zugelassen. Die Karten – Fach-
bezeichnung Security Module Card 
Typ B (SMC-B) – dienen der gesi-
cherten Anmeldung an die Telema-
tikinfrastruktur (TI). Sie sind wich-
tiger Baustein für den gesetzlich 
vorgesehenen Aufbau des digitalen 
Gesundheitsnetzwerkes. Unterneh-
men, die in einem marktoffenen 
Zulassungsmodell weitere Ausweise 
anbieten möchten, erhalten bei der 
KZBV Informationen zum Ausga-
beverfahren. Praxen können den 
Ausweis über das Portal der für sie 
zuständigen Kassenzahnärztlichen 
Vereinigung (KZV) beantragen.

„Von dem neuen Anbieter er-
hoffen wir uns mehr Wettbewerb 
und mehr Bewegung in der Preis-
gestaltung der Praxisausstattung 
für die Anbindung an die TI. Bisher 
hat sich das Angebot an techni -
schen Komponenten leider verhalte-
ner entwickelt als angenommen“, 
sagte der für die TI zuständige stellv. 
Vorstandsvorsitzende der KZBV, 
Dr. Karl-Georg Pochhammer.

Der Anschluss von bundesweit 
rund 45.000 Zahnarztpraxen mache 
grundsätzlich Fortschritte, aller-
dings sei der gesetzlich vorgesehene 
Zeitplan für den Rollout nicht zu 
halten. „Eine Fristverlängerung für 
die fl ächendeckende Anbindung der 
Praxen, die wir bereits mehrfach ge-
fordert haben, halten wir weiterhin 
für zwingend geboten. Jetzt ist der 
Bundesgesundheitsminister ge-
fragt, bei den bislang vorgegebenen 
Fristen die nötige Flexibilität zu zei-
gen. Die Zahnärzteschaft ist nicht 
der Zahlmeister für Versäumnisse 
der Industrie!“

Fristverlängerung?
Nach aktuellem Stand muss ab 

dem 31. Dezember 2018 das so-
genannte Versichertenstammdaten-
management (VSDM) in allen Pra-
xen möglich sein. Für diesen Daten-
abgleich ist ein zertifi zierter An-
schluss einer Praxis an die TI 
erforderlich. Die KZBV hält die 
Verlängerung der Frist für unum-
gänglich – mindestens bis zum 
1. Juli 2019, idealerweise aber bis 
zum 31. Dezember 2019. Anders 
als bei den Praxisausweisen gibt es 
für Konnektoren nach wie vor nur 
einen einzigen Hersteller. Dass bis 

Ende des Jahres alle Praxen mit 
einer ausreichenden Zahl an Kon-
nektoren ans Netz gehen können, 
ist aus Sicht der KZBV nahezu aus-
geschlossen. Erfolgt die Anbindung 
an die TI nicht fristgerecht, sieht 
das Gesetz fi nanzielle Sanktionen 
für die Praxen in Form von Hono-
rarabschlägen vor. 

Dr. Pochhammer kündigte an, 
dass die Pauschalen für die Finan-
zierung der Ausstattung für den 
TI-Anschluss aufgrund der seit Be-
ginn des zweiten Quartals beste-
henden Unterdeckung neu festge-
legt werden müssen. Um angesichts 
der aktuellen Marktsituation eine 
für die Praxen grundsätzlich kos-
tendeckende Finanzierung herzu-
stellen, laufen derzeit Verhandlun-
gen mit dem GKV-Spitzenverband. 
Zahnärzte müssen für den An-
schluss an die TI nicht selbst auf-
kommen. Sie erhalten von den 
Krankenkassen Pauschalen für 
Erstausstattung und Betrieb. Der 
fehlende Wettbewerb bei den Kon-
nektor-Anbietern hat jedoch zu 
einer Preislage geführt, die eine 
Nachverhandlung der Pauschalen 
erforderlich macht. Die Möglich-
keit der Anpassung der Pauschalen 
an die tatsächliche Marktsituation 
ist fester Bestandteil der Grund-
satzf inanzierungsvereinbarung 
zwischen KZBV und GKV-SV. 

Weiterführende Informationen 
Gemeinsam mit der KZV Sach-

sen hat die KZBV ein Informations-
video zur Anbindung an die TI ver-
öffentlicht. Weitere Informationen 
stellt die KZBV in ihrer Praxisin-
formation „Anbindung an die Tele-
matikinfrastruktur“ sowie auf ihrer 
Website zur Verfügung. Die Inhalte 
werden fortlaufend aktualisiert. DT

Quelle: KZBV

Wartungsfreie zentrale 
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Dr. Karl-Georg Pochhammer, stellv. Vorstandsvorsitzender der KZBV.

Zahnärzte & Personal: Risikogruppe 
für tödliche Lungenkrankheit?

Die idiopathische Lungenfi brose ist im Anfangsstadium symptomlos.

ATLANTA – Eine seltene Lungen-
erkrankung, die tödlich verläuft, 
gibt Forschern noch viele Rätsel auf. 
Nun gibt es erste Hinweise, dass 
Zahnmediziner und -techniker auf-
grund der täglichen Arbeit mit Che-
mikalien und Strahlung besonders 
gefährdet sind. Die idiopathische 
Lungen fi brose (IPF) ist eine seltene 
Erkrankung, über deren Auslöser 
und Verlauf bisher wenig bekannt 
ist. Bei der IPF vernarbt das Lungen-
gewebe, sodass die Sauerstoffauf-
nahme gehemmt wird. Die Erkran-
kung bleibt anfangs symptomlos, 
erst in einem späteren Stadium 
kommt es zu einer kon  ti nuierlich 

steigenden Dyspnoe. In der Regel 
endet sie nach drei bis fünf Jahren 
nach Diagnosestellung tödlich.

Ursachenforschung
Ein erster Schritt in Richtung 

Ursachenforschung könnte nun ge-
lungen sein. Wie die Centers for 
Disease Control and Prevention 
(CDC) in ihrem Morbidity and 
Mortality Weekly Report schreibt, 
scheint IPF bei einer bestimmten 
Berufsgruppe besonders häufi g vor-

zukommen: bei zahnmedizinischem 
Praxispersonal. In einer Spezialkli-
nik für IPF in Virginia wurden 
Daten von 894 Fällen im Zeitraum 
von 1996 bis 2017 gesammelt. Auf 
der Suche nach Gemeinsamkeiten 
kristallisierte sich heraus, dass unter 
den Betroffenen acht Zahnmedizi-
ner und ein Zahntechniker waren.

Bisher ist nicht bekannt, wie die 
Erkrankung konkret ausgelöst wird. 
Die Wissenschaftler gehen aber 
davon aus, dass Zahnmediziner und 
Praxispersonal besonders gefährdet 
sind, weil sie regelmäßig Chemika-
lien, Strahlung usw. ausgesetzt sind. 
Die CDC räumt jedoch ein, dass es 

zu Verzerrungen der Ergebnisse ge-
kommen sein kann. Zum einen, 
weil lediglich Daten einer Spezial-
klinik zur Verfügung standen, bei 
der eine Überrepräsentation von 
Zahnärzten möglich ist. Zum ande-
ren gab es kaum Daten zu den Le-
bensumständen, um andere Risiko-
faktoren, wie beispielsweise Niko-
tin, eindeutig ausklammern zu kön-
nen. DT

Quelle: ZWP online
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Die Berufsunfähigkeit von ZFA
Rente: Besteht die Verweisungsmöglichkeit auf eine Verwaltungstätigkeit? Von RA Michael Lennartz.

Im August 2010 beantragte eine 
Zahnmedizinische Fachangestellte 
eine Rente wegen verminderter 
Erwerbsfähigkeit. Zur Begründung 
gab sie an, dass sie seit 2002 wegen 
akuter Schmerzen und Unbeweg-
lichkeit (Arthrose) des rechten 
Sprunggelenks, verbunden mit 
erheblich verminderter Belastbar-
keit, erwerbsgemindert sei. Zudem 
leide sie nach einem Unfall unter 
Schmerzen sowie Schwellungen im 
Bereich des Gelenks.

Der Antrag der ZFA auf Rente 
wegen verminderter Erwerbstätig-
keit wurde abgelehnt, wobei auch 
die Klage vor dem Sozialgericht 
Magdeburg erfolglos war.

Die Entscheidung
Nach Auffassung des LSG Sach-

sen-Anhalt hatte die Vorinstanz die 
Klage der ZFA zu Recht abgelehnt. 
Berufsunfähig seien nach § 240 
Abs. 2 Satz 1 SGB VI Versicherte, 
deren Erwerbsfähigkeit wegen 
Krankheit oder Behinderung im 
Vergleich zur Erwerbsfähigkeit von 
körperlich, geistig und seelisch ge-
sunden Versicherten mit ähnlicher 
Ausbildung und gleichwertigen 
Kenntnissen und Fähigkeiten auf 
weniger als sechs Stunden gesunken 
ist. Der Kreis der Tätigkeiten, nach 
denen die Erwerbsfähigkeit von 
Versicherten zu beurteilen ist, um-
fasse alle Tätigkeiten, die ihren 
Kräften und Fähigkeiten entspre-
chen und ihnen unter Berücksichti-
gung der Dauer und des Umfangs 
ihrer Ausbildung sowie ihres bishe-
rigen Berufs und der besonderen 
Anforderungen ihrer bisherigen 
Berufstätigkeit zugemutet werden 
können. Zumutbar sei stets eine Tä-
tigkeit, für die der Versicherte mit 
Erfolg ausgebildet oder umgeschult 
worden ist. Berufsunfähig sei nicht, 
wer eine zumutbare Tätigkeit min-

destens sechs Stunden täglich aus-
üben kann; da bei sei die jeweilige 
Arbeitsmarktlage nicht zu berück-
sichtigen.

Verweisung auf administrative 
Tätigkeiten zumutbar?

Vorliegend sei unter Berück-
sichtigung dieser Grundsätze auf 
die Tätigkeit als Zahnarzthelferin 
bzw. Zahnmedizinische Fachange-
stellte abzustellen. Ob sie diesen 
Beruf angesichts ihrer Gesund-
heitsstörungen im rechten Sprung-
gelenk noch ausüben könne, sei 
zweifelhaft. Denn einerseits sei die 
Assistenztätigkeit am Zahnarzt-
stuhl wegen der eingeschränkten 
Geh- und Stehfähigkeit durch die 
Versteifung des rechten oberen 
Sprunggelenks eingeschränkt. An-
dererseits habe sie in dem Beruf der 
Zahnmedizinischen Fachangestell-
ten trotz der im Dezember 1995 er-
littenen komplexen Fußverletzung 
anschließend noch bis ins Jahr 2011, 
also 16 Jahre lang, gearbeitet. Zu-
dem hatte sie eine geraume Zeit die 
Möglichkeit, eine eher leidensge-
rechte Tätigkeit bei einem Zahnarzt 
zu verrichten (teilweise Tätigkeit in 

Anmeldung bzw. im Abrechnungs-
bereich).

Die Verweisungstätigkeit einer 
ZFA im administrativen Bereich 
(Anmeldung, Büro und Verwaltung 
bei großen Zahnarztpraxen bzw. Zu-
sammenschlüssen mehrerer Praxen) 
sei gesundheitlich und sozial zumut-
bar. Die Revision wurde nicht zuge-
lassen. DT

Infos zum Autor

Kontakt

RA Michael Lennartz

lennmed.de Rechtsanwälte
Am Hofgarten 3
53113 Bonn, Deutschland
Tel.: +49 228 249944-0
www.lennmed.de
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Zahnarzt darf nicht mit 
„Praxisklinik“ werben
Urteilsspruch des OLG Hamm gibt Berufung 

der Wettbewerbszentrale statt.

HAMM – Das OLG Hamm hat in 
einem Verfahren der Wettbewerbs-
zentrale ein Urteil des Landgerichts 
Essen aufgehoben und den Beklag-
ten, einen Zahnarzt, verurteilt, für 
seine zahnärztliche Praxis nicht 
mehr mit der Bezeichnung „Praxis-
klinik“ zu werben.

Die Wettbewerbszentrale bean-
standete den Begriff als irreführend, 
da der Praxis des Beklagten die 
Möglichkeit fehlt, Patienten für 
einen längeren stationären Aufent-
halt aufzunehmen. Der Beklagte ar-
gumentierte unter anderem damit, 
dass der Begriffsteil „Klinik“ nach 
heutigem Sprachgebrauch nur da-
rauf hindeute, dass operative Ein-
griffe vorgenommen würden. Eine 
außergerichtliche Einigung kam 
nicht zustande. Das Landgericht 
Essen wies die Klage der Wett-
bewerbszentrale zunächst ab. Die 
Wettbewerbszentrale legte gegen 
diese Entscheidung Berufung ein, 
der das OLG Hamm nun stattgab.

Die Richter halten die Verwen-
dung des Begriffs „Praxisklinik“ 
unter den gegebenen Umständen für 
irreführend nach § 5 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 1 UWG. Zwar räumten sie ein, 
dass die angesprochenen Verbrau-

cher nicht von einer Klinik im 
eigentlichen Sinne ausgingen. Den-
noch werde von einer Praxisklinik 
mehr erwartet, als dass dort nur um-
fangreiche Operationen vorgenom-
men werden. Vielmehr erwarte der 
Verbraucher zumindest die erfor-
derlichen Einrichtungen für eine – 
wenn auch nur im Ausnahmefall 
notwendige – vorübergehende sta-
tionäre Versorgung, und zwar auch 
über Nacht.

Nach Auffassung der Wettbe-
werbszentrale täuscht eine solche 
Bezeichnung nicht nur den Verbrau-
cher über die Ausstattung einer Pra-
xis, sondern benachteiligt auch die 
Mitbewerber. Denn so das Gericht: 
„Genau hiermit präsentiert sich die 
zahnärztliche Praxisklinik für den 
angesprochenen Verbraucher, zumal 
wenn er im Einzelfall beispielsweise 
Komplikationen im Rahmen der Be-
handlung fürchtet, als vorzugswür-
dige Alternative zur rein ambulan-
ten Zahnarztpraxis und erwägens-
werte Alternative zur Zahnklinik im 
eigentlichen Sinne.“ DT

Quelle: 
Zentrale zur Bekämpfung unlauteren 
Wettbewerbs Frankfurt am Main e.V.

Honorar nach Qualität
Modelle für eine qualitätsorientierte Vergütung werden erprobt.

BONN – Das Zentrum Zahnärztli-
che Qualität (ZZQ) hat ein Review 
der internationalen Literatur zur 
Pay for Performance (P4P) in der 
zahnärztlichen Versorgung erstellt: 
In den USA, England und 
Sk a nd i nav ien 

werden derzeit Mo-
delle für eine qualitätsorientierte 
Vergütung in der zahnärztlichen 
Versorgung erprobt. Dabei werden 
der Vergütung Qualitätsindikatoren 
zugrunde gelegt. P4P ist grundsätz-

lich in ein schon bestehendes Vergü-
tungssystem eingebettet.

Festgestellt wurden Auswirkun-
gen auf die Strukturqualität (Zu-
gang zur Versorgung, Koordination 
der Versorgung). Zu den langfristi-
gen Wirkungen von P4P auf die 
Qualität der Versorgung wurden 

keine Studien gefunden. 
Kurz- und mittelfristig wer-

den negative Auswir-
kungen auf die 
Motivation der 
Teilnehmer (De-
professionalisie-
rung) sowie Ver-
lagerungseffekte 
hin zum privaten 
Sektor beschrie-
ben. Ob P4P lang-
fristige Effekte hat 
bzw. ob die Quali-
tät der Versorgung 
steigt, muss sich erst 

noch zeigen. DT

Autor: Jürgen Pischel, Bonn

BONN – Das Institut der Deut-
schen Zahnärzte (IDZ) hat in Zu-
sammenarbeit mit der Deutschen 
Apotheker- und Ärztebank eine 
Analyse zum zahnärztlichen In-
vestitionsverhalten 2016 veröffent-
licht: Die Übernahme einer Einzel-
praxis war mit 63 Prozent die häu-
fi gste Form der zahnärztlichen 
Existenzgründung, ihr Finanzie-
rungsvolumen belief sich auf 
342.000 Euro und lag damit etwa 
fünf Prozent über dem Vorjahres-
niveau. Das Finanzierungsvolumen 
für die Neugründung einer Einzel-
praxis betrug 528.000 Euro und lag 
neun Prozent über Vorjahreswert. 
30 Prozent der Existenzgründer 
wählten die Berufsausübungsge-
meinschaft (BAG). Bei den Zahn-
ärzten bis 30 Jahre lag der Anteil 
der BAG bei 35 Prozent. 

Die Neugründung einer BAG 
lag bei 339.000 Euro, die Über-
nahme bei 318.000 Euro. Während 
das Finanzierungsvolumen von 
kieferorthopädischen Fachpraxen 

im Durchschnitt um 35 Prozent 
über dem Niveau allgemeinzahn-
ärztlicher Praxen lag, war es bei der 
Existenzgründung von oralchirur-

gischen Praxen sowie MKG-Fach-
praxen um 65 Prozent höher. DT

Autor: Jürgen Pischel, Bonn

Einzelpraxis steht weiter vorne an
Analyse zum zahnärztlichen Investitionsverhalten.

63%

+5%

+9%

Übernahme 
Einzelpraxis

Übernahme einer Einzelpraxis =

häufigste Art der Existenzgründung in 2016
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Finanzierungsvolumen Neugründung Einzelpraxis
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2016
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Hilfsaktion auf Madagaskar – Zahnärzte und ZFA für internationale Mission gesucht
2. Internationale Mission der Modern Dental Care Foundation vom 11. bis 18. August 2018.

EMMERICH – Nachhaltige Mund-
gesundheit für die Bevölkerung im 
Entwicklungsland Madagaskar steht 
im Fokus der Modern Dental Care 
Foundation (MDCF). Für ihr sozia-
les Engagement im Inselstaat benö-
tigt die Organisation dringend für 
jetzt oder später Hilfe: Zur Realisie-
rung ihres zahnärzt lichen Präven-
tions- und Behandlungskonzepts 
für Kinder innerhalb der 2. Interna-
tionalen Mission vom 11. bis 18. Au-
gust 2018 werden mehrere Zahn-
ärzte und Zahnmedizinische Fach- 
oder Prophylaxeassistentinnen ge-
sucht. 

Benötigt werden für Vorsorge-
untersuchungen und Behandlungen 
Zahnärzte mit OP-Erfahrung sowie 
für die Assistenz und Präventions-
aufgaben qualifi zierte Praxismit-
arbeiterinnen. Dazu der Stiftungs-
vorsitzende und CEO der Modern 
Dental Group, Torsten Schwafert: 
„Unser Ziel ist es, das Mundgesund-
heitsbewusstsein der Bevölkerung 

auf Madagaskar nachhaltig zu stär-
ken. Deshalb beginnen wir bei den 
Kindern, nehmen sie an die Hand 
und sorgen mit Aufklärungsvideos 
und den notwendigen Zahnputz- 
Materialien dafür, dass die tägliche 
Mundhygiene zum selbstverständ-
lichen Bestandteil ihres Alltags wird. 
Weil in einem so armen Entwick-
lungsland wie Madagaskar bereits 
eine kleine Infektion lebensbedroh-
liche Folgen haben kann, stehen 
für das zahnärztliche Team unserer 
2. Internationalen Mission Aufklä-
rung, Prävention und relativ ein-
fache Behandlungen auf dem Pro-
gramm.“

Voraussetzungen 
Der komplette Aufenthalt des 

zahnärztlichen Teams auf Madagas-
kar wird vom MDCF organisiert und 
fi nanziert. Die Stiftung bietet Unter-
kunft und Verpfl egung, übernimmt 
die Kosten für Versicherungen, Imp-
fungen und alle notwen digen medi-

zinischen Unterlagen. Neben dem 
hohen sozialen Engagement und 
dem Einbringen des eigenen Fach-
wissens ist allerdings die Übernahme 
der Flugkosten durch die Teammit-
glieder selbst erforderlich. 

Gut vorbereitet 
Die Hilfsaktionen sind von gro-

ßer Bedeutung für ein Land zwi-

schen Krieg und Hunger, das den 
Aufbau einer Gesundheitsversor-
gung alleine nicht tragen kann. 
Zur Vorbereitung der MDCF-Mis-
sionen wurden Kontakte zu ört-
lichen Krankenhäusern, Schulen 
und Zahnärzten geknüpft. Denn 
erst durch den Austausch der Ge-
gebenheiten vor Ort und der von 
MDCF ermöglichten Hilfseinsätze 

konnte die Zusammenarbeit sinn-
voll gestaltet werden. Für mehr 
Informationen über einen Einsatz 
mit der MDCF in Madagaskar 
wenden Sie sich bitte per Mail an 
den Geschäftsführer von PERMA-
DENTAL Klaus Spitznagel: 
k.spitznagel@permadental.de DT

Quelle: PERMADENTAL
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nebenwirkungen.eu
Neue Plattform erleichtert den Meldeprozess von Nebenwirkungen.

MÜNCHEN – Sechs Millionen 
Menschen in Deutschland haben 
nach der Einnahme von Medika-
menten Nebenwirkungen. Doch pro 
Jahr werden nur etwa 28.000 Fälle 
gemeldet. Der Grund: ein langer und 
umständlicher Meldeprozess. Die 
neue Onlineplattform nebenwir-
kungen.eu will genau diese Schwach-
stellen beheben und hat mit einem 
integrierten Meldetool eine einfache 
und schnelle Lösung gefunden, um 
die Arzneimittel sicherheit zu unter-
stützen. 

„Nebenwirkungen sind eine ge-
sellschaftliche Angelegenheit. Spon-
tanmeldungen werden dringend be-
nötigt, um die Arzneimittelsicher-

heit zu steigern und Medikamente 
zielgerichteter zu verschreiben“, so 
Gründerin Friderike Bruchmann.

Menschen, die eine Nebenwir-
kung vermuten, können sich auf 
nebenwirkungen.eu über bereits ge-
meldete Fälle informieren und ihren 
Verdacht dort zeitnah melden. Der 
Hinweis wird digital und pseudony-
misiert an den Arzneimittelherstel-
ler übermittelt und dort von Exper-
ten geprüft. Auf Wunsch kann der 
Patient über die Plattform seinen 
Arzt informieren. Der Service ist für 
den Nutzer kostenfrei. DT

Quelle:
MEDIKURA  Digital Health GmbH

Bundesverdienstorden für 
Zahnärztin aus Brandenburg

Geehrt wurde Dr. Gudrun Rojas für ihr ehrenamtliches Engagement.

POTSDAM – Der brandenburgi-
sche Ministerpräsident Dr. Dietmar 
Woidke überreichte der Zahnärztin 
Dr. Gudrun Rojas am 6. April 2018 
die Verdienstmedaille des Bundes-
verdienstordens, die ihr der Bundes-
präsident Dr. Frank-Walter Stein-
meier verliehen hat. Damit wurden 
ihr bedeutendes ehrenamtliches En-
gagement und ihre Mitarbeit in 

zahlreichen Gremien gewürdigt. 
Der Präsident der Landeszahnärzte-
kammer Brandenburg, Dipl.-Stom. 
Jürgen Herbert, freut sich sehr über 
diese hohe Ehrung: „Das Land 
Brandenburg zeigt damit zugleich 
seine hohe Wertschätzung für die 
tägliche aufopferungsvolle Arbeit 
der gesamten Zahnärzteschaft im 
Land.“ Die Fachzahnärztin für Kin-
derstomatologie und für Öffentli-
ches Gesundheitswesen setzt sich 
seit Anfang der 1990er-Jahre ziel-
strebig dafür ein, dass Kinder und 
Jugendliche fl ächendeckend grup-
penprophylaktisch betreut werden.
Dr. Rojas gehört seit der ersten 
Legislaturperiode der Kammerver-
sammlung an und arbeitet in Aus-
schüssen sowie im Beirat für Zahn-
gesundheit mit.  DT

Quelle: Landeszahnärztekammer 
Brandenburg

©
 b

ra
nd

en
bu

rg
.d

e



6 DENTAL TRIBUNE · German Edition · Nr. 4/2018Science

Parodontitis kann zu 
Sehverlust im Alter führen

US-Wissenschaftler verbinden Zahnfl eischentzündung 
und Makuladegeneration. 

AUGUSTA – Die Auswirkungen der 
chronischen Entzündung des Zahn-
halteapparats auf den restlichen 
Körper wurden schon in zahlreichen 
Studien belegt. So werden Diabetes, 
verschiedene Krebsarten oder auch 
kardiovaskuläre Erkrankungen mit 
Parodontitis assoziiert. Eine aktuelle 
Untersuchung, die beim 47th Annual 
Meeting of the American Associa-
tion for Dental Research vorgestellt 

wurde, zeigt nun, dass Parodontitis 
auch zum Erblinden führen kann.

Für ihre Studie untersuchten 
die Forscher der Augusta University 
den Zusammenhang von Porphyro-
monas gingivalis, dem Markerkeim 
für Parodontitis, und der altersbe-
dingten Makuladegeneration, eine 

Haupt ursache für schwere Sehbe-
hinderungen ab 60 Jahren. Da be-
reits bekannt ist, dass sich Porphyro-
monas gingivalis im gesamten Kör-
per z. B. über Makrophagen ausbrei-
ten kann, wurde seine Wirkung auf 
retinale Pigmentepithelzellen ge-
nauer betrachtet. Im Test mit Mäu-
sen konnten die US-amerikanischen 
Wissenschaftler zeigen, dass der 
Markerkeim der Parodontitis die re-

tinalen Zellen angreift, damit nach-
haltig schädigt und so zur altersbe-
dingten Makuladegeneration bei-
trägt. Die gesamten Studienergeb-
nisse sollen in Kürze veröffentlicht 
werden. DT

Quelle: ZWP online

Zahnverlust erhöht offenbar Risiko für Darmkrebs
Chinesische Metastudie lässt Kausalzusammenhang vermuten.

SHIYAN – Eine aktuelle Untersu-
chung chinesischer Wissenschaftler 
der Hubei University of Medicine 
Shiyan, die in der Fachzeitschrift 
OncoTargets and Therapy erschie-
nen ist, hat den Zusammenhang 
von Zahnverlust und kolorektalem 
Krebs genauer betrachtet.

Bei der Veröffentlichung han-
delt es sich um eine Metaanalyse be-
reits vorhandener Studien. Für ihre 
Betrachtungen fanden die chinesi-
schen Forscher sechs relevante Stu-
dien, die sie in ihre Analyse mit 
einbezogen. Insgesamt konnten so 
160.182 Probanden in 8.309 Fällen 
einbezogen werden.

Die Auswertung ergab, dass 
Zahnverlust das Risiko, an einem 
kolorektalen Karzinom zu erkran-
ken, um acht Prozent erhöht. Die 
Forscher vermuten, dass der Zu-
sammenhang vor allem zwischen 
chronischen Entzündungen im 
Mundraum (Parodontitis), welche 
gleichzeitig zu Zahnverlust führen 
können, besteht. Zudem beeinfl usst 
auch Karies indirekt die Entstehung 
von Darmkrebs. Da Karies haupt-
sächlich durch die erhöhte Zufuhr 
von Zucker entsteht, ist er ein Indiz 
für eine zuckerhaltige Ernährung, 
die ebenfalls die Entstehung des 
kolorektalen Karzinoms begünstigt. 

Als dritten Grund vermuten die 
Forscher die Ausbreitung des oralen 
Mikrobioms aufgrund von Zahn-
schäden im gesamten Körper.

Da es sich bei der chinesischen 
Studie lediglich um eine Meta-
analyse handelt, legen die Forscher 
nahe, den Kausalzusammenhang 

zwischen Zahnverlust und Darm-
krebs in einer groß angelegten Studie 
genauer zu untersuchen, da ihre jet-
zigen Ergebnisse lediglich auf Ver-
mutungen beruhen. DT

Quelle: ZWP online
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Innovative Forschung: Damit Implantate länger halten
VHV-Stiftung fördert zwei NIFE-Projekte zur Entwicklung von Implantaten in der Zahnmedizin und im Bereich des Tissue Engineering.

HANNOVER – Bei gleich zwei Pro-
jekten im Niedersächsischen Zen-
trum für Biomedizintechnik, Im-
plantatforschung und Entwicklung 
(NIFE) war die VHV-Stiftung von 
der Innovationskraft der Vorhaben 
überzeugt: Bei neuen Entwicklun-
gen für Implantatoberfl ächen mit 
verbessertem Schutz gegen Infek-
tionen in der Zahnmedizin und im 
Bereich des Tissue Engineerings bei 
der Entwicklung sogenannter prä-
kapillarisierter Implantate. 

Diese Implantate bestehen aus 
Kapillarnetzwerken in künstlichen 
Geweben, die deren Durchblutung 
unmittelbar nach der Implantation 
ermöglichen – zum  Beispiel  als
Ersatz  für  abgestorbenes  Herz-
muskelgewebe nach einem Herz-
infarkt. Beide Projekte fördert die 
Stiftung mit fast 300.000 Euro für 
insgesamt drei Jahre. Bei einem 
Pressegespräch wurden erste Ergeb-
nisse vorgestellt.

„Hannover ist auf dem Gebiet 
der Spitzenmedizin deutschland-
weit ein herausragender Standort 
für Anwendung und Forschung. Un-
sere Wissenschaftsförderung lenken 
wir unter anderem in die medizini-
sche Grundlagenforschung zur Ent-
wicklung regenerativer Therapien. 
Das Zusammentreffen der medizi-
nischen Expertise mit Ingenieurs-
kunst, Nanotechnologie, Chemie 
und Biophotonik in einem starken 
Forschungscluster wie dem NIFE 
macht uns zuversichtlich, dass wir 
mit unserer Förderung einen er-
folgreichen Beitrag leisten“, sagte 
Joachim Werren, Vorstandsvorsit-

zender der VHV- Stiftung bei der 
Ergebnispräsentation.

Gezielte Veränderung 
von Implantatoberfl ächen

Im ersten Projekt von Prof. Dr. 
Meike Stiesch, Direktorin der Klinik 
für Zahnärztliche Prothetik und 
Biomedizinische Werkstoffkunde, 
geht es um die Entwicklung und 
Testung antibakterieller Oberfl ä-
chenfunktionalisierungen für Im-
plantate. Das Ziel ist es, die Entste-
hung einer Infektion im umgeben-
den Gewebe des Implantats zu ver-
hindern – hervorgerufen durch die 
Anlagerung von Bakterien an das 
Implantat. Durch gezielte Verände-
rung der Implantatoberfl äche kann 
diesem Prozess entgegengewirkt 
und damit das Infektionsrisiko ge-
senkt werden. In der ersten Förder-

phase wurden erfolgreich Modelle 
zur realitätsnahen Untersuchung 
von Oberfl ächenfunktionalisierun-
gen im Labor etabliert, die die 
Grundlage für alle weiterführenden 
Arbeiten bilden. „Wir sind zuver-
sichtlich, dass die Erkenntnisse 
unserer Forschungsarbeit die Ent-
wicklung zukünftiger Implantat-
systeme maßgeblich beeinfl ussen 
werden und dazu beitragen, die 
Sicherheit für den Patienten weiter 
zu verbessern“, erläuterte Prof. 
Stiesch.

Ein Zellkonstrukt für abge-
storbenes Herzmuskelgewebe

Das zweite Projekt unter der 
Leitung von Prof. Dr. Axel Have-
rich, Direktor der Klinik für Herz-, 
Thorax-, Transplantations- und 
Gefäßchirurgie, beschäftigt sich 

mit der Kapillarisierung zur Durch-
blutung von gezüchteten Geweben 
(Tissue Engineering), die bei der 
Implantation direkt an die beste-
henden Blutgefäße angeschlossen 
werden können. Ein Einsatzgebiet 
ist zum Beispiel der Ersatz von 
abgestorbenem Herzmuskelgewebe 
nach einem Herzinfarkt, weil so si-
chergestellt werden kann, dass das 
implantierte Gewebe sofort lebens-
fähig ist. In der ersten Projektphase 
wurden bereits kleinste Kanäle und 
kapillarbildende Zellen in biologi-
sche Trägermaterialien eingebracht 
sowie aus körpereigenem Material 
Blutgefäße hergestellt, die dem An-
schluss des präkapillarisierten Ge-
webes dienen sollen. „Wir verfolgen 
hier einen äußerst ehrgeizigen An-
satz, der nicht nur die Implantate in 
der Herzchirurgie maßgeblich ver-

bessern kann, sondern grundsätz-
lich für die Gewebe- und Organ-
züchtung vielfältiger Organsysteme 
von entscheidender Wichtigkeit ist“, 
erklärte Prof. Haverich.

VHV-Stiftung fi nanziert 
innovative Pilotprojekte

„Bei beiden Projekten der Im-
plantatforschung handelt es sich 
um hoch innovative Pilotprojekte 
mit sehr großer medizinischer Re-
levanz und großem Potenzial für 
entscheidende Verbesserungen der 
Patientenversorgung. Durch die 
Unterstützung der VHV-Stiftung 
konnten zunächst die ersten Ent-
wicklungsschritte und jetzt die 
breitere Erforschung dieser wichti-
gen klinischen Fragestellungen fi -
nanziert werden“, betonte Dr. Man-
fred Elff, Vorstandsvorsitzender des 
NIFE.

„Die MHH ist mit ihren Part-
nern im NIFE hervorragend aufge-
stellt. Das NIFE ermöglicht opti-
male Synergien der biomedizinisch 
ausgerichteten Implantat- und Trans-
plantationsschwerpunkte der MHH 
mit den exzellenten Grundlagen-
wissenschaften auf dem Gebiet der 
Chemie, Biochemie, Physik und 
dem Ingenieurwesen der Leibniz 
Universität Hannover, mit hervor-
ragenden Ergebnissen für die pa-
tientenorientierte Forschung“, er-
gänzte Prof. Dr. Denise Hilfi ker- 
Kleiner, Forschungsdekanin der 
MHH. DT

Quelle: 
Medizinische Hochschule Hannover

Im Labor (v.l.): Prof. Dr. Axel Haverich, Prof. Dr. Meike Stiesch, Katharina Doll und Joachim Werren, Vorstandsvorsitzender der VHV-Stiftung. 
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CMD-Kieler-Konzept diagnostikgesteuerte Therapie (dgT)
Die Vorgehensweise ist interdisziplinär. Von Prof. Dr. Helge Fischer-Brandies, Marc-Daniel Asche und Christian Wunderlich, Kiel.

Der vorliegende Artikel erklärt  
die Arbeitsstruktur des CMD-Kie-
ler-Konzeptes. Das Konzept basiert 
auf einer interdisziplinären Dia-
gnostik und Therapie der cranio-
mandibulären Dysfunktion(CMD). 
Die Vorgehensweise ist eine dia-
gnostikgesteuerte Therapie (dgT), 
die den beschwerde- und therapie-
relevanten Befund der Erkrankung 
in den Vordergrund der klinischen 
Arbeitsweise setzt. Der organspezi-
fische Befund wird mittels Schiene 
und manueller Therapie behandelt. 
Die Rekonstruktion der Okklusion 
ist häufig für die Stabilisierung des 
Ergebnisses erforderlich. Das indi-
viduelle Optimum ist unabhängig 
von der strukturellen Schädigung 
der Kiefergelenke erreicht, wenn der 
Patient weitestgehend beschwerde-
frei ist. Das Ergebnis wird langfris-
tig über fallbezogene individuelle 
Therapiemaßnahmen stabilisiert. 
Die Belastung der Kiefergelenke 
wird dadurch auf ein physiologi-
sches Niveau reduziert und ange-
passt.

Einführung
Das CMD-Kieler-Konzept ist 

ein seit mehreren Jahren bestehen-
des Therapieschema für Patienten, 
die an einer CMD erkrankt sind. 
Die Vorgehensweise ist interdiszi-
plinär und über eine diagnostik-
gesteuerte Therapie definiert.

Die CMD wird in den letzten 
Jahren zunehmend als komplexes 
Krankheitsbild erkannt. Ätiologisch 
und pathogenetisch werden okklu-
sale und neuromuskuläre Störfak-
toren diskutiert. Neurovegetative 
und psychoemotionale Komponente 
bilden nicht selten den biopsycho-
sozialen Anteil des pathophysio - 
logischen Geschehens. Die Beteili-
gung der Halswirbelsäule wird 
mittlerweile grundsätzlich in die 
klinische Argumentation einbezo-
gen  (de Laat et al. 1998, Clark et al. 
1987). Eine einheitliche Diagnostik 
und Therapieleitlinie lässt sich auf-
grund der Individualität des Symp-
tomenkomplexes bislang nicht auf 
einem evidenzbasierten Level eta-
blieren.  

Ältere monokausale Therapie-
ansätze können der Komplexität der 
Erkrankung oft nicht ausreichend 
gerecht werden. Ein für den Pa-

tienten erträgliches Ergebnis bleibt 
nicht selten unerreicht. Die Entste-
hung des CMD-Kieler-Konzeptes 
basiert auf der klinischen Erkennt-
nis, dass das Therapieresultat nicht 
unerheblich davon abhängt, wie gut 
ein interdisziplinäres Team von Be-
handlern eine diagnostikgesteuerte 
Behandlung durchführt und steu-
ert. Das sog. Rumpfteam wird gebil-
det aus Gnathologe, Manualthera-
peut und Osteopath. Das erweiterte 
Team besteht aus Kieferchirurg, 
Kieferorthopäde, Schmerztherapeut, 
Orthopäde, Neurologe, HNO-Arzt 
und gegebenenfalls einer medizini-
schen Vertrauensperson des Patien-
ten, z. B. dem Hausarzt.

Methode
Die Untersuchung beginnt mit 

der Anamnese in Form eines freien 
Interviews. Ein standardisierter 
Fragebogen „CMD – ICF“ wird im 
Laufe der Untersuchung ergänzend 
angewandt. Die International Clas-
sification of Functioning (ICF) ist 
ein von der WHO entwickeltes Tool 
zur genauen Bestimmung und Co-
dierung der gesundheitlichen Be-
einträchtigung. Das Kieler-Konzept 
verwendet eine für die CMD-Er-

krankung angepasste Vorlage. Die 
international wie national üblichen 
Diagnostik-Tools für CMD stellen 
der Helkimo-Index und in jüng s - 
ter Zeit verstärkt die Research Dia -
g nostic Criteria for Temporoman-
dibular Disorders (RDC/TMD). 

Die drei wesentlichen Diagnose-
gruppen sind myofasziale Schmer-
zen, Diskusverlagerungen mit und 
ohne Reposition bzw. Limitation 
der Kieferfunktion und die Erkran-
kungen des Kiefergelenks (Helkimo 
1974, Dworkin et al. 1992). Die 
Anamnese umfasst von Beginn an 
nicht nur funktions- und struktur-
bezogene Fragen, sondern auch Per-
sonen- und umweltbezogene Kon-
textfaktoren, die Aufschluss geben 
über biopsychosoziale Aspekte des 
Krankheits geschehens (WHO). Die 
Basisdiagnostik beinhaltet eine Un-
tersuchung der Okklusion, die Kie-
fergelenk-Funktionsanalyse sowie 
die Diagnostik des neuromuskulä-
ren Systems.

Manuelle Therapie  
und Osteopathie

Die osteopathische und ma-
nualtherapeutische sowie gnatho-
logische diagnostische Untersu-

chung baut auf die bereits vorlie-
genden Befunde auf und ermöglicht 
eine effiziente interdisziplinäre 
Therapieplanung. Eine der wesent-
lichen Aufgaben der manuellen 
Therapie ist die Wiederherstellung 
der neuromuskulären Funktion 
zwischen der Funktionseinheit Kie-
fer und der Wirbelsäule, insbeson-
dere der Halswirbelsäule (Schindler 
et al. 2007). Neuromuskuläre Fehl-
steuerung begünstigt die Entste-
hung craniofazialer und myofaszia-
ler Schmerzen. Eine exakte Dia-
gnostik ist eine grundlegende Vor-
aussetzung, eine CMD-Erkrankung 
erfolgreich zu therapieren (Türp et 
al. 2006, Rammelsberg et al. 2003).

Kiefergelenk-MR
Ein MR-Kiefergelenk ist häufig 

eine notwendige Ergänzung der kli-
nischen Diagnostik. Strukturelle 
Veränderungen der Kiefergelenke 
korrespondieren nicht immer mit 
der klinischen Symptomatik und 
werden bei der Kiefergelenk-Funk-
tionsanalyse nicht oder nicht voll-
ständig erkannt. So kann eine ven-
trale Diskusverlagerung oder eine 
fortgeschrittene Arthrose des Kon-
dylus klinisch das dafür unspezifi-

sche Symptom Schmerz zeigen oder 
asymptomatisch bleiben. Technisch 
wird bei geschlossenem Mund eine 
T1- und bei offenem Mund eine 
T2-Gewichtung angefertigt. 

Diagnostische CMD-Therapie
Der jetzt vorliegende organspe-

zifische Befund wird zunächst mit-
tels Schienentherapie und Osteopa-
thie/manueller Therapie behandelt. 
Die Vorgehensweise benennt das 
Team als diagnostikgesteuerte The-
rapie, da sich aus der veränderten 
Symptomatik entscheidende dia-
gnostische Erkenntnisse schöpfen 
lassen. In den ersten sechs Wochen 
der Behandlung entwickelt sich so 
der beschwerde- und therapierele-
vante Befund.

dgT-Pfad und interdisziplinäres 
Behandlungsziel

Der diagnostischen Therapie 
folgt die eigentliche CMD-Thera-
pie. Entscheidend ist dabei die  
regelmäßige Reevaluation des Be-
handlungsverlaufs im Team gut 
aufeinander abgestimmter Be-
handler als Instrument der befund-
bezogenen Steuerung der Therapie. 
Klar definierte und mit dem Patien-
ten gut kommunizierte Therapie-
ziele werden als individuelles Op-
timum verstanden, welches sich an 
dem Schweregrad der Pathologie 
orientiert. Die durchschnittliche 
Behandlungsdauer kann bis zu 
sechs Monate dauern. Liegt ein 
konservativ nicht lösbares gelenk-
spezifisches Problem vor, können 
operative Maßnahmen am Kiefer-
gelenk erwogen werden.

Neuromuskuläre Funktions-
störung und Chronifizierung

Im Falle einer verbleibenden 
neuromuskulären Funktionsstö-
rung im craniofazialen Bereich 
wird die Behandlungsstrategie an-
gepasst. Die Chronifizierung ist 
häufig Folge einer komplexen Ver-
änderung im Nervensystem. Nor-
male Stimuli führen zu einer ver-
stärkten Reizaufnahme (Allodynie 
und Hyperalgesie). Neben der ver-
stärkten Reizaufnahme verändert 
sich auch die Reizverarbeitung in 
der grauen Substanz des Rücken-
marks. Die Folgen werden als 
„wind-up“-Phänomen beschrieben. 

CMD-Kieler-Konzept dgT
Team der Behandler

Gnathologe

andere Fachrichtungen

ggf. Therapie ggf. Therapie

ggf. Vorstellung

• HNO

• Augenarzt

• Internist

• Orthopäde

• MKG

Anamnese

• Schmerztherapeut

• Neurologe

• Psychologe

Schmerzambulanz

Fragebogen

MT/Osteopath

Anamnese

Basisdiagnostik

Konsil der Behandler und Vorbehandler

beschwerde- und therapierelevanter Befund

Zwischen-/Abschlussbefund

Konsil der Behandler

interdisziplinäres Therapiekonzept

Reevaluation der Behandler

Interdisziplinäre Behandlungsziele erreicht? 

diagnostische Therapie

interdisziplinäre Therapie

www.kieler-konzept.de

Abb. 1: Übersicht Kieler-Konzept dgT.

Anfangsdiagnose Reevaluation der Behandler
Interdisziplinäre Behandlungsziele erreicht?

Zwischendiagnose

neuromuskuläres Problem okklusaler Störfaktor

ggf. Versuch, Rekonstruktion 
der Okklusion zu vermeiden:

•  Tragedauer Schiene  
reduzieren

•  Setzt sich Okklusion 
wieder, weiter beschwer-
defrei?

gelenkspezifisches Problem

ggf. Chirurgie des Kiefergelenks

  • ggf. Schiene nachts oder zeitweise

• ggf. MT/Osteopathie nach Bedarf

geänderte Behandlungsstrategie

kein okklusaler Störfaktor

Behandlungsziel erreicht

individuelles Optimum

Zwischendiagnose

diagnostische Therapie

richtige therapeutische  
Entscheidung

geänderte Therapie

NEIN JA

individuelles Optimum nicht erreicht individuelles Optimum erreicht

Abb. 2: Diagnostischer Pfad. Abb. 3: Evaluation der Behandlungsziele.



DENTAL TRIBUNE · German Edition · Nr. 4/2018 9Science

Die deszendierende raphespinale 
Schmerzhemmung kann nicht 
mehr wirksam den wahrgenomme-
nen Schmerz hemmen. Die Schmerz-
beschreibung des Patienten wird 
diffuser und vielschichtiger, das 
Schmerzgedächtnis ist etabliert 
(Melzack et al. 2001, Phillips et al. 
2011). In diesem klinischen Sta-
dium konzentriert sich die Thera-
pie auf die biopsychosoziale Ebene 
(Dworkin et al. 2002). Eine kom-
plexe ambulante Schmerztherapie 
wird parallel zur CMD-Behand-
lung eingeleitet. Die Achse II des 
Krankheitsgeschehens zeigt den 
schleichenden Verlust der Teilhabe 
im täglichen Leben des Patienten 
(Breivik et al. 2006).

Rekonstruktion der Okklusion
Ein stabiler klinischer Zustand 

wird im Team der Behandler als in-
dividuelles Optimum definiert. In 
diesem erreichten Zustand kann 
evaluiert werden, ob eine Rekon-
struktion der Okklusion erforder-
lich ist. Die Okklusion sollte rekon-
struiert werden, wenn z. B. ein be-
schwerde- oder therapierelevanter 
okklusaler Störfaktor vorliegt. Die-
ser könnte ein Frühkontakt oder 
auch ein fehlender Kontakt darstel-
len. 

Die Rekonstruktion der Okklu-
sion kann abhängig vom Befund 
prothetisch, kieferorthopädisch, 
kieferchirurgisch oder als Kombi-
nationstherapie erfolgen. Die pro-
thetische Variante hat wegen der 
größtmöglichen gelenkspezifischen 
Präzision Vorrang. Vor Beginn der 
okklusalen Rekonstruktion soll die 
Schiene mindestens vier bis sechs 
Wochen ganztags getragen werden, 
um einen Verlust der neuromusku-
lären zentrierten therapeutischen 
Kondylenposition zu vermeiden. 
Der relevante Planungsparameter 
ist die Bisshöhe, die meistens durch 
Zurotieren des Unterkiefers unter 
Erhalt der therapeutischen Posi tion 
der Gelenkkondylen festgelegt wird. 
Bei sekundär abgesunkenem Biss 
kann eine Bisshebung indiziert 
sein. Die Schienenposition selbst 
wird nicht okklusal rekonstruiert, 
da jede Schiene konstruktions-
bedingt eine Bisshebung beinhaltet 
und diese oft nicht gewünscht ist.

Prothetische Rekonstruktion 
der Okklusion

Bei der prothetischen Rekon-
struktion wird nach den Prinzipien 
der statischen und dynamischen 
Okklusion verfahren. Gesunde 
Zähne können mit Table Tops aus 
Kunststoff rekonstruiert werden. 
Provisorien orientieren sich an der 
zukünftig geplanten endgültigen 
Versorgung. In der Eingewöhnungs-
phase an die rekonstruierte Bisslage 
und auch bei Bruxismus kann 
nachts eine Schiene getragen wer-
den. Provisorische Kronen oder 
Brücken orientieren sich an den 
Zielen der geplanten definitiven 
prothetischen Versorgung. 

Bereits während der Schienen-
therapie wird erkannt, ob schleim-
hautgelagerter Zahnersatz die not-
wendige okklusale Abstützung der 
Kiefergelenke gewährleistet. Gege-
benenfalls sind Implantate die Me-
thode der Wahl. Eine definitive Ver-
sorgung erfolgt erst nach frühestens 
drei bis sechs Monaten, wenn in 

diesem Zeitraum das individuelle 
Optimum erhalten bleibt.

Kieferorthopädisch- 
prothetische Rekonstruktion 
der Okklusion

Eine kieferorthopädische Be-
handlung zur Rekonstruktion der 
Okklusion erfolgt, wenn sie als 
präprothetische Maßnahme thera-
peutisch sinnvoll ist. Eine adjus-
tierte Schiene gewährleistet den Er-
halt der therapeutischen Kondy-
lenposition. Die Korrektur einzel-
ner Frontzähne oder Prämolaren 
ist eine häufige Behandlungsauf-
gabe, um vertikale Defizite zu ver-
ringern. Eine abschließende Fein-
einstellung der Okklusion im Mo-
larenbereich kann den Umfang der 

kieferorthopädischen Behandlung 
begrenzen.

Kieferorthopädisch- 
kiefer chirurgisch-prothetische 
Rekonstruktion der Okklusion 

Eine Dysgnathieoperation zur 
Rekonstruktion der Okklusion 
nach einer CMD-Therapie erfolgt 
nur bei gegebener Indikation, 
auch unabhängig von der CMD. 
Das Risiko einer gelenkspezifi-
schen Komplikation ist bei um-
fangreichen Rekonstruktionen er-
höht, steht aber in einem ausgewo-
genen Verhältnis zur Indikation, 
da gnathisch-skelettal Fehlbisse 
eine hohe statische und dynami-
sche Belastung für die Kieferge-
lenke darstellen. 

Kommunikation 
und Dokumentation 

Das Team ist für den Patienten 
da und trifft gemeinsam mit ihm 
die richtungsweisenden Therapie-
entscheidungen. Regelmäßige kon-
siliarische Gespräche der Behand-
ler optimieren die therapeutischen 
Prozesse und reduzieren die Risi-
ken einzelner Behandlungsphasen. 
CMD-Patienten benötigen eine  
patientenzentrierte Vorgehensweise 
mit aktiver Kommunikation ge-
genüber dem Erkrankten. Die emp-
fundenen Schmerzen und Be-
schwerden sollten vorbehaltlos ak-
zeptiert werden. Kleinste Verände-
rungen der Schiene können bereits 
aufgrund der zentralen Sensibili-
sierung im Nervensystem heftige 
Schmerzen verursachen. Die teil-
weise atrophierte Kiefergelenk-
muskulatur ist häufig noch nicht 
ausreichend funktionsfähig, um 
ein stabiles Gefühl für die Okklu-
sion und neuromuskuläre Funk-
tion der Kiefergelenke zu entwi-
ckeln. Eine gemeinsame Doku-
mentation beinhaltet neben der ex-
akten Beschreibung des Befundes, 
der Therapie, den Informationen 
der stattgefundenen konsiliari-
schen Gespräche auch die Formu-
lierung der Hypothese der Patho-
genese. Erfahrungsgemäß bildet 
die Hypothese der Pathogenese 
eine elementare Vorlage für eine im 
Team maßgebliche Arbeitshypo-
these. Die dargestellte Vorgehens-
weise beschreibt eine evidenzba-
sierte Praxis, die in der Folge weitere 
Forschungsfragen aufwerfen kann.

Erfolg und Prognose
Eine CMD-Therapie ist als Er-

folg zu werten, wenn ein für den Pa-
tienten tolerabler Zustand eintritt. 
Der strukturelle Schaden der betei-
ligten Organe muss in erster In-
stanz in eine Latenzphase geführt 
werden, die ein physiologisches 
steady-state darstellt. Die funktio-
nelle Beanspruchung des biome-
chanischen Systems wird durch die 
beschriebene Vorgehensweise ange-
passt, um ein Rezidiv bzw. eine Pro-
gredienz zu vermeiden. 

Die Sicherung des nachhaltigen 
Ergebnisses wird mit dem Patien-
ten besprochen und eine entspre-
chende Nachsorge geplant. Art und 
Umfang der Maßnahmen können 
von Fall zu Fall variieren. Bei fort-
geschrittener Arthrose, rezidivie-
render Arthritis, bei Diskusper-
foration, in seltenen Fällen einer 
therapieresistenten Diskusverlage-
rung oder bei Bruxismus kann  
längerfristig eine gelenkentlastende 
Schiene für nachts indiziert sein. 
Die Indikation zur gelenkchirurgi-
schen Intervention wird im Kieler 
Team erst nach Versagen aller kon-
servativen Optionen als Ultima 
Ratio gestellt.

Diskussion und  
Schlussfolgerung

Die volkswirtschaftliche Di-
mension und ätiologische Komple-
xität der CMD darf mittlerweile  
als bedeutsam erachtet werden (Al- 
Jundi et al. 2008, John et al. 2001). 
Die pathogenetische Vielschichtig-
keit der CMD-Erkrankung stellt 
die einzelnen Behandler vor eine 
große Herausforderung. Langjäh-
rige und komplizierte Fälle von 

CMD-Patienten führen zwangs-
läufig zu vielschichtigen Behand-
lungsansätzen. Einzelne in sich 
durchaus schlüssige Therapiever-
suche erreichen erfahrungsgemäß 
kein für den Patienten tolerables 
Ergebnis. Diverse Arbeitsgruppen 
haben bereits gezeigt, dass die in-
terdisziplinäre Arbeit am Patien-
ten erfolgreich sein kann (Schupp 
et al. 2008). Das CMD-Kieler-Kon-
zept arbeitet in erster Instanz in-
terdisziplinär und legt dabei über-
geordnete Schwerpunkte in konti-
nuierlicher Diagnostik, Therapie-
steuerung und Kommunikation 
im Team der Behandler. Die Hypo-
these der Pathogenese ist individu-
ell an den Patienten angepasst und 
Grundlage der Arbeitshypothese. 
Die klinische Argumentation er-
möglicht eine evidenzbasierte prak-
tische und diagnos-
tikgesteuerte Thera-
pie. Der Endpunkt 
der Behandlung wird 
als individuelles Op-
timum definiert. 
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